
 

Seite 1 

Allgemeine Vertragsbedingungen der 
ILE Industrie Lackierung Eisenbart GmbH & Co KG 

 
 
I. Geltung unserer Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) 
Unsere Vertragsbedingungen gelten ausschließlich im Geschäftsverkehr gegenüber 
Unternehmern, Körperschaften des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.  
 
Unsere Vertragsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren Vertragsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die 
Leistung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. Sie gelten auch für alle zukünftigen 
Leistungen, auch wenn wir sie nicht nochmals gesondert vereinbaren. 
 
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Mündliche 
Zusagen vor Vertragsabschluß werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt. Wir erbringen 
die im Einzelnen spezifizierte Leistung zu den nachfolgend abgedruckten Bedingungen. 
 
 II. Angebot, Angebotsunterlagen,  Vertragsabschluss  
1. Unsere Angebote sind freibleibend.  
2. Wünscht der Kunde eine verbindliche Preisangabe, so bedarf es eines schriftlichen 
spezifizierten Angebotes, das als verbindlich gekennzeichnet wird. An dieses Angebot sind 
wir vier Wochen gebunden, soweit nicht eine kürzere Bindungsfrist vereinbart wird. 
3. Für Angebote und den Vertragsabschluß einschließlich Änderungen auch in mündlicher 
Form sind nur der Geschäftsführer und Prokurist berechtigt. 
4. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere 
per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung übermittelt 
wird. 
 5. Unsere Angaben zum Gegenstand der Leistung (zB. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, 
Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (zB. 
Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung 
voraussetzt. 
6.  Unsere Angaben sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern 
Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Leistung. Handelsübliche Abweichungen und 
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische 
Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Materialien durch gleichwertige Teile 
sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 
beeinträchtigen. 
7. Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen Angeboten und 
Kostenvoranschlägen sowie unseren Kunden zur Verfügung gestellten Zeichnungen, 
Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen 
Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Unsere Kunden dürfen diese Gegenstände ohne unsere 
ausdrückliche Zustimmung weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie 
bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Sie sind auf unser 
Verlangen vollständig an uns zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, 
wenn sie von unseren Kunden im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt 
werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 
Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum 
Zwecke üblicher Datensicherung. 
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III. Preise, Zahlungsbedingungen  
1. Unsere Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungsumfang. 
Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in 
EURO ab Werk zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei 
Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.  
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise zu ändern, wenn frühestens vier Monate 
nach Abschluss des Vertrages deutliche Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen 
eintreten, insbesondere bei außerhalb unserer Kontrolle stehender Preisentwicklungen, (z. 
B. Transportkosten, bei Material- oder Herstellungskosten auch unserer Lieferanten, u.a.). 
Diese werden wir auf Verlangen nachweisen.  
3. Skonto- oder Rabatt-Zusagen gelten nur, sofern sie schriftlich vereinbart werden. 4. Mit 
der Ablieferung oder der Abnahme des Auftragsgegenstandes und der Aushändigung der 
Rechnung ist der vereinbarte Preis sofort zur Zahlung fällig. Abweichende Regelungen sind 
schriftlich zu vereinbaren. 
5. Schecks und Wechsel nehmen wir nur erfüllungshalber an; Diskont und Spesen trägt der 
Kunde. 
6. Gegen unsere Ansprüche kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn seine 
Gegenforderungen rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns schriftlich anerkannt 
sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als 
sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  
7. Wir sind berechtigt, noch ausstehende Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrages Umstände 
bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich mindern und durch 
welche die Bezahlung der unserer offenen Forderungen aus dem jeweiligen 
Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe 
Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 
8. Wenn eine berechtigte Mängelrüge geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen des Kunden 
von ihm nur in einem Umfange zurückgehalten werden, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen.  
 
IV. Lieferung, Fertigstellung, Abnahme und Erfüllung  
1. Unsere Fertigstellungstermine sind grundsätzlich nur annähernd und unverbindlich. Sie 
sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich so bezeichnet wurden. Der Beginn des von 
uns angegebenen Liefer- oder Fertigstellungstermins setzt die Abklärung aller technischen 
Fragen voraus. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und 
Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit 
dem Transport beauftragten Dritten. 
 
Ändert oder erweitert sich der Auftragsumfang gegenüber dem ursprünglichen Auftrag, dann 
haben wir dem Kunden unverzüglich unter Angabe der Gründe einen neuen 
Fertigstellungstermin zu nennen.  
2. Höhere Gewalt, durch Sturm-, Feuer-, Hochwasser oder sonstigen Umweltschäden oder 
bei uns oder unseren Lieferanten eintretende Betriebsstörungen durch Energiemangel, 
Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Komponenten und sonstiger Materialien, 
Importschwierigkeiten, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Streik, Aussperrung, die uns ohne 
eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, die Leistung zum vereinbarten Termin 
fertig zu stellen, verlängern die oben genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch 
diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Wir haben darüber den Kunden 
unverzüglich nach Bekanntwerden des Ereignisses zu informieren. Können wir auch nach 
angemessener Verlängerung nicht leisten, sind sowohl der Kunde als auch wir zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.  
3. Wünscht der Kunde die Abholung und Auslieferung des Auftragsgegenstandes, erfolgt 
dies auf seine Kosten und Gefahr.  
4. Die Abnahme der Leistungen durch den Kunden erfolgt in unserem Betrieb, soweit nichts 
anderes vereinbart ist.  
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5. Der Kunde ist verpflichtet, den Auftragsgegenstand innerhalb von 1 Woche ab Zugang der 
Fertigstellungsanzeige abzuholen. Bei Arbeiten, die innerhalb eines Arbeitstages ausgeführt 
werden, verkürzt sich die Abholfrist auf 2 Arbeitstage.  
6. Bei Abnahmeverzug können wir die ortsübliche Aufbewahrungsgebühr berechnen. Der 
Auftragsgegenstand kann unserem Ermessen nach auch anderweitig aufbewahrt werden. 
Kosten und Gefahren der Aufbewahrung gehen vollständig zu Lasten des Auftraggebers.  
7. Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, wenn die Teilleistung für den Kunden im Rahmen 
des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,  die Fertigstellung der restlichen 
Arbeiten sichergestellt ist und dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder 
zusätzliche Kosten entstehen.  
8. Geraten wir mit einer Leistung in Verzug oder wird uns eine Leistung, gleich aus welchem 
Grunde, unmöglich, so ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach Maßgabe der Zif. VI 
dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen beschränkt. 
 
V. Gewährleistung, Sachmängel 
1. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für 
Schadensersatzansprüche des Kunden  aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen 
unsererseits  oder unserer Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen 
Vorschriften verjähren.  
2. Unsere Leistungen sind unverzüglich nach Ablieferung an unseren Kunden oder an den 
von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher 
Mängel als vom Kunden genehmigt, wenn uns nicht binnen sieben Werktagen nach 
Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die 
Leistungen als vom Kunden genehmigt, wenn die Mängelrüge uns nicht binnen sieben 
Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel für 
unseren Kunden bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, 
ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. 
3. Bei berechtigter Mängelrüge schulden wir nur die Kosten des günstigsten Versandweges; 
dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Auftragsgegenstand sich an einem 
anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 
4. Bei Sachmängeln sind wir  zur Nachbesserung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des 
Fehlschlagens, dh. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder 
unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung kann unser Kunde die Vergütung 
angemessen mindern. 
5. Beruht ein Mangel auf einem Verschulden, kann unser Kunde unter den in Zif. VI. 
bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 
 
VI. Gesamthaftung  
1. Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, 
Verzug, mangelhafter oder falscher Leistung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten 
bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein 
Verschulden ankommt, wie folgt eingeschränkt: 
2. Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten oder unserer sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 
3. Soweit wir dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden 
begrenzt, die unser Kunde bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung 
vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen 
müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln unserer Leistungen 
sind, sind nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
unserer Leistungen zu erwarten sind. 
4. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Ersatzpflicht für Sachschäden 
und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf einen Betrag von EUR ###### je 
Schadensfall (entsprechend der derzeitigen Deckungssumme unserer  
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Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung) beschränkt, auch wenn es sich 
um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 
5.  Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang 
zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen. 
6. Soweit wir  technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte 
oder Beratung nicht zu geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, 
geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 
7. Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen 
Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
VII. Eigentumsvorbehaltssicherung, Verwertung, Pflichten gegen Dritte  
Wir behalten uns das Eigentum an eingebauten Teilen, Zubehör und Materialien bis zum 
unanfechtbaren vollständigen Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit 
dem Kunden vor. Im Falle eines Kontokorrentverhältnisses bezieht sich der Vorbehalt auf 
den anerkannten Saldo.  
 
VIII. Erweitertes Pfandrecht  
1. Uns steht wegen unserer Forderung ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des 
Auftrages in unseren Besitz gelangten Gegenständen zu.  
2. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten 
Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie 
mit dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten sind oder 
ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand unserem Kunden gehört.  
 
IX. Gerichtsstand, Sonstiges 
1.  Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
2.  Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser 
Geschäftssitz; auch für Wechsel- und Scheckprozesse.  
3. Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Vetragsbedingungen Regelungslücken 
enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen 
als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des 
Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn 
sie die Regelungslücke gekannt hätten. 
 
  
Hinweis: 
 
Wir speichern Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum 
Zwecke der Datenverarbeitung und behalten uns das Recht vor, die Daten, soweit für die 
Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (zB. Versicherungen) zu übermitteln. 


